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Kreisstadt Siegburg        Anlage 1  
 
 

Gremium: Planungsausschuss  
Sitzung am:  21.05.2025 
 
 

 

Flächennutzungsplan, 64. Änderung - Erweiterung der Holz-Bauer GmbH 
Bereich am westlichen Rand des Seidenbergs, zwischen dem Betriebsgelände der Bauer Holz GmbH 
und der vorhandenen Bebauung entlang der Straßen „Auf den Tongruben“, „Auf dem Seidenberg“ und 
„Am Klinkenberger Hof“ im Stadtteil Stallberg 

 
 
Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge der 
Stadtverwaltung  
 
 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind keine 
Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
2. Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen, die sie auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 und die 
64. Änderung des Flächennutzungsplanes beziehen: 
 
2.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser  
2.2 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis  
2.3 Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
2.4 Deutsche Flugsicherung GmbH 
2.5 Geologischer Dienst NRW  
2.6 Fernstraßenbundesamt und Autobahn GmbH 
2.7 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
2.8 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 - Luftverkehr 
2.9 Deutsche Telekom Technik GmbH 
2.10 Stadtverwaltung Siegburg, Amt 80 - Umwelt und Wirtschaft 
2.11 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
2.12 Feuerwehr Siegburg, Brandschutzdienststelle 
2.13 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
 
 
3. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist eine Stellungnahme 
eingegangen, die sie auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 und die 64. Änderung des 
Flächennutzungsplanes bezieht. 
 
3.1 Einwender 1 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt.  
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4. Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen, die sie auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 und die 
64. Änderung des Flächennutzungsplanes beziehen: 
 
4.1 Landesbetrieb Wald und Holz NRW  
4.2 Deutsche Telekom Technik GmbH 
4.3 Stadtwerke Bonn GmbH 
4.4 Landesbetrieb Straßenbau NRW 
4.5 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 - Luftverkehr 
4.6 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser  
4.7 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
 
 
 
 
2. Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
2.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser mit E-Mail vom 04.04.2023 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird weitgehend berücksichtigt.  
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird für das Flachdach der kleinen Halle eine extensive 
Dachbegrünung vorgegeben. 
Die Dachfläche der großen Halle ist ohne Begrünung geplant. Auf dieser Halle mit Satteldach soll eine 
mindestens 2500 qm große Photovoltaik-Anlage errichtet werden. 
 
Im Auftrag des Vorhabenträgers wurde ein Entwässerungskonzept erstellt. Eine Versickerung des 
gesamten Niederschlagwassers wäre auf dem Grundstück realisierbar. Laut Konzept sollte das 
Niederschlagswasser, das auf den Verkehrs- und Grünflächen anfällt, über ein Mulden-Rigolen-
System im Randbereich des Plangebietes versickern. Das gering bzw. unverschmutzte 
Niederschlagswasser der neuen Dächer sollte über eine unterirdische Rigole mit überfahrbaren Boxen 
im Bereich der neuen kleinen Halle versickern.  
Entgegen der ursprünglichen Planung wird das im Plangebiete anfallende Niederschlagswasser in 
den vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße Am Klinkenberger Hof eingeleitet.  
 
Eine konkrete Entwässerungsplanung einschließlich Überflutungsnachweis ist im 
Bauantragsverfahren vorzulegen. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. Das Thema „Entwässerung“ wird in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 31/1 behandelt.   
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2.2 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis mit E-Mail vom 12.04.2023 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme 
Es wird auf die Stellungnahme der Stadtverwaltung unter Pkt. 2.1 verwiesen. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. Das Thema „Entwässerung“ wird in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 31/1 behandelt.   
 
 
 
 
2.3 Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
 mit E-Mail vom 13.04.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Die Forderung des Landesbetriebes Wald und Holz wird in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung im 
Umweltbericht aufgegriffen. Das Thema „Waldumwandlung“ wird auch in der Planbegründung 
behandelt. 
 
Im Siegburger Stadtgebiet stehen keine Flächen zur Verfügung, die sich für eine Waldumwandlung 
eignen. Die geforderte Kompensation für die Inanspruchnahme der o.g. Waldfläche soll deshalb auf 
Flächen außerhalb des Stadtgebietes erfolgen.  
Der erforderliche Ausgleich erfolgt über ein privates Ökokonto. Es handelt sich um die Anlage eines 
Buchenwaldes auf einer Fläche in Overath-Lölsberg, in der Gemarkung Heiliger. Die Maßnahme 
wurde bereits umgesetzt. Das private Ökokonto wurde seitens des Rheinisch-Bergischen Kreises 
anerkannt.  
Der externe Ausgleich wird im Durchführungsvertrag zwischen der Kreisstadt Siegburg und dem 
Vorhabenträger, aufbauend auf einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
Vorhabenträger und dem Eigentümer des privaten Ökokontos, gesichert. 
 
Das Thema „Waldumwandlung“ wird in den Begründungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 31/1 und zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes und im zugehörigen Umweltbericht 
behandelt.   
 
 
 
2.4 DFS - Deutsche Flugsicherung GmbH mit E-Mail vom 18.04.2023 
 
 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.   
 
 



 
 

5 
 

2.5 Geologischer Dienst NRW mit E-Mail vom 24.04.2023 
 
 

 

 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 
aufgenommen. Im Rahmen des Standsicherheitsnachweises ist dieser Umstand im 
Bauantragsverfahren zu berücksichtigen. 
Die angeregte Baugrunduntersuchung ist erfolgt. Dem Vorhabenträger sind die örtlichen Verhältnisse 
daher bekannt. Sie werden bei der Objektplanung berücksichtigt. 
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Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.  
 
 
 
2.6 Fernstraßenbundesamt und Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, 

Außenstelle Köln mit E-Mail vom 25.04.2023 
 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Die Anbauverbots- und die Anbaubeschränkungszone sind im Flächennutzungsplan (FNP) dargestellt.  
 
Die Anbauverbotszone sowie die Anbaubeschränkungszone werden nachrichtlich in die 
Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31/1 aufgenommen.  
Das Plangebiet liegt außerhalb der Anbauverbotszone.  
Die o.g. Erläuterungen zur Anbaubeschränkungszone, zu Werbeanlagen und zu Reflexionen werden 
in den Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31/1 und die Begründungen zum 
Bebauungsplan und zur FNP-Änderung aufgenommen. 
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Schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) wie zum Beispiel Wohnungen für 
Betriebsinhaber, Büro- und Schulungsräume sind innerhalb des Plangebereiches nicht vorgesehen. 
Daher sind die Belange des Immissionsschutzes aus Richtung der BAB A3 nicht betroffen. 
 
 
 
 
2.7 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 

mit E-Mail vom 26.04.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Thema Abwasser / Starkregen 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Im Textteil des Bebauungsplanes wird ein Hinweis zum Schutzgut Wasser aufgenommen.   
 
Eine konkrete Entwässerungsplanung einschließlich Überflutungsnachweis ist im 
Baugenehmigungsverfahren vorzulegen.  
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Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. Das Thema „Entwässerung“ wird in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 31/1 behandelt.  
 
 
Altlasten 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Die angeregte Baugrunduntersuchung ist erfolgt. Dem Vorhabenträger sind die örtlichen Verhältnisse 
daher bekannt. Sie werden bei der Objektplanung berücksichtigt. 
 
In die Planbegründung zur 64. Änderung des FNP wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.   
 
 
Grundwasserschutz 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Die v.g. Grundwassermessstelle wurde in der Planzeichnung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 31/1 nachrichtlich ergänzt. Sie wird -falls erforderlich- im Rahmen der 
Umsetzung der Planung unter fachgutachterlicher Begleitung verlegt. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.  
 
 
Natur, Landschafts- und Artenschutz 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 
Es wurde eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erstellt. Zusätzlich wurde der Ausgleichsbedarf für 
den Verlust der Waldfläche ermittelt. Der Ausgleich für die o.g. Eingriffe wird überwiegend außerhalb 
des Plangebietes vorgenommen.  
Der externe Ausgleich erfolgt auf einer Fläche in Overath-Lölsberg, in der Gemarkung Heiliger. Die 
Sicherung der Ausgleichsmaßnahme erfolgt zunächst zwischen dem Eigentümer der Fläche und dem 
Vorhabenträger und dann im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
zwischen der Kreisstadt Siegburg und dem Vorhabenträger. 
 
Es wurde eine Artenschutzprüfung der Stufe 2 gemäß dem Methodenhandbuch NRW durchgeführt. 
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass lediglich darauf geachtet werden muss, dass die Gehölzrodung 
im Winterhalbjahr durchgeführt wird. 
 
Die Hinweise zum Vogelschlag an Gebäuden und zu Lichtemissionen werden in den Textteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31/1 aufgenommen. 
 
 
Bodenschutz 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Der Belang des Bodenschutzes wurde im Umweltbericht verbal argumentativ berücksichtigt. Ein 
zusätzlicher Ausgleich für den Boden ist demnach nicht erforderlich. 
 
 
Abfallwirtschaft 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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Die Hinweise werden gleichlautend in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 
aufgenommen. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.  
 
 
Klimaschutz 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Der Bereich, in dem die erhaltenswerten Bäume stehen, wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 31/1 als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Die Grundstücksflächen, die 
nicht überbaut bzw. versiegelt werden, werden als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern festgesetzt. Dort sind mindestens 10 zusätzliche Laubbäume zu pflanzen. Für das 
Flachdach der kleinen Halle wird eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. 
Das Thema wird in der Planbegründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.31/1 und dem 
Umweltbericht behandelt. 
 
 
Erneuerbare Energien 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird festgesetzt, dass innerhalb des Plangebietes 
mindestens 2.500 qm Dachfläche für Photovoltaik-Anlagen vorzusehen ist.  
Das Thema wird in der Planbegründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 behandelt. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.  
 
 
Wirtschaftsförderung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
2.8 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 mit E-Mail vom 27.04.2023 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die geplanten Lagerhallen unterschreiten die o.g. Höhe von 155 m über NHN deutlich. Daher ist der 
Bauschutzbereich des Flughafens Köln/Bonn nicht betroffen. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.  
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2.9 Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 27.04.2023 
 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Ausbau von Telekom-Leitungen im Plangebiet ist nicht erforderlich, da nur Lagerhallen geplant 
sind. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf.  
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2.10 Stadtverwaltung Siegburg, Amt 80 - Umwelt und Wirtschaft 
 mit Schreiben vom 28.04.2023 
 
Durch die Änderung der Fläche zur Nutzung als Gewerbefläche ist mit einer Erhöhung der 
Versiegelung dieser Fläche zu rechnen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Nutzung der 
Fläche bei Erteilung einer Baugenehmigung auch für die gemäß Baumschutzsatzung 
schützenswerten Bäume ein adäquater Ausgleich zu schaffen wäre. Da dies möglicherweise auf der 
verbleibenden nicht bebauten Fläche nicht möglich sein wird, kann ein Ausgleich dann nur an anderer 
Stelle erfolgen. Sowohl die Versiegelung, als auch die Entfernung von Bewuchs führen aus umwelt- 
und klimatechnischer Sicht zu einer Verschlechterung der Situation vor Ort. Durch die im näheren 
Umfeld bereits versiegelten Flächen wird diese Situation negativ verstärkt, durch Planung der 
Festsetzung eines Teilbereichs des Seidenbergs als Waldgebiet (vgl. BP 30/2, 2. Änderung und FNP, 
80. Änd.) ist hingegen eine verbleibende positive Wirkung zu erwarten. Als adäquater Ausgleich für 
die benannten Verschlechterungen kämen eine Dachbegrünung und eine Fassadenbegrünung 
infrage. Durch die Anbringung einer Photovoltaik-Anlage auf der der Dach- oder anderen Flächen 
könnte zudem ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz gewährleistet werden. Die Fläche erscheint 
hinsichtlich des Themas Starkregen gemäß der Starkregengefahrenhinweiskarte des Landes NRW 
nicht besonders auffällig zu sein. Trotzdem wird im Falle einer baulichen Erschließung 
wasserdurchlässige Pflasterflächen empfohlen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Für das Flachdach der kleinen Halle wird eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. Der Bereich, in 
dem erhaltenswerte Bäume stehen, wird als „Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern“ im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan, die Grundstücksflächen, die nicht überbaut bzw. versiegelt 
werden, als „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ festgesetzt. In der zuletzt 
genannten Fläche sind zusätzliche Laubbäume zu pflanzen.  
Außerdem wird festgelegt, dass innerhalb des Plangebietes mindestens 2.500 qm Dachfläche für 
Photovoltaik-Anlagen vorzusehen ist. 
Das Niederschlagswasser wird dem vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am 
Klinkenberger Hof“ zugeleitet.  
Die konkrete Entwässerungsplanung und ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 werden im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens vorgelegt. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. Das Thema „Entwässerung“ wird in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 31/1 behandelt.   
 
 
 
2.11 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst mit E-Mail vom 07.06.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31/1 
aufgenommen.  
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

2.12 Feuerwehr Siegburg, Brandschutzdienststelle mit E-Mail vom 22.06.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt.  
 
Für das Bauvorhaben hat die Feuerwehr einen Löschwasserbedarf von 192 m3/h über einen Zeitraum 
von 2 Stunden definiert. Da nur ein Teil der benötigten Löschwassermenge aus dem Trinkwassernetz 
entnommen werden kann, wird der darüber hinausgehende Bedarf durch ein unterirdisches 
Löschwasservolumen abgedeckt. Desweiteren wird das Bauvorhaben mit einer Brandmeldeanlage 
einschließlich Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen ausgestattet.  
Einzelheiten werden zwischen dem, vom Vorhabenträger beauftragten Brandschutzsachverständigen 
und der Brandschutzdienststelle der Siegburger Feuerwehr abgestimmt. 
Im Rahmen der Genehmigungsplanung wird ein Brandschutzkonzept erstellt.  
 
Das Thema „Brandschutz“ wird im Rahmen der Bebauungsplanverfahrens und des 
Baugenehmigungsverfahrens behandelt.  Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein 
planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf.  
 
  
 
 
2.13 LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland mit E-Mail vom 30.06.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Sowohl in den Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31/1 als auch in die 
Planbegründung der 64. FNP-Änderung wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
 
 
 
 
3. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 
3.1 Einwender 1 mit E- Mail vom 12.07.2024 
 
Wir wohnen am Ende es Klinkenberger Hofs und direkt am hinteren Ende des Bauer-Holz Geländes. 
Unsere Terrasse und Garten liegen zum Bauer-Holz gewandt. Wir haben von der geplanten Änderung 
des Flächennutzungsplanes durch die Veröffentlichung im Extra-Blatt erfahren. Wir möchten wie folgt 
dazu Stellung nehmen: 
 
Brandschutz  
 
Im letzten Jahr, genau am 11.7.23, hat es einen Brand (Autotransporter) auf der A3 in Höhe des 
Betriebes Bauer-Holz (am hinteren Bereich) Ende der Straße Am Klinkenberger Hof gegeben. Kurz 
vorher war die Lärmschutzmauer der A3 in diesem Bereich fertiggestellt worden. Ohne diese wäre der 
Brand eine sehr große Gefahr für den Betrieb Bauer-Holz gewesen.  
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In diesem Bereich sind beim Betrieb Bauer-Holz keine ersichtlichen Vorkehrungen zum Schutz vor 
Feuer zu erkennen. Im Zuge der Erweiterung sollte dies mit betrachtet werden, da im Falle eines 
Brandes dieses sehr schnell auf den ganzen Betrieb übergreifen kann. Und auf die Wohnhäuser am 
Ende der Straße „Am Klinkenberger Hof“. Welchen Mindestabstand muss die Firma Bauer-Holz zum 
Wohngebiet einhalten? Wir bitten um Stellungnahme/vor Ort Besichtigung, wie die Brandlage in Bezug 
auf unser Grundstück/Haus beurteilt wird.  
 

Lärm 
 
Bereits jetzt – ohne die Erweiterung – besteht eine Belästigung durch den Lärm. Wir bitten darum, 
dass für den Immissionsort „Am Klinkenberger Hof 17“ als unmittelbarer Nachbar der Firma Bauer-
Holz ebenfalls ein Lärmgutachten erstellt wird, da wir aufgrund der Erweiterung mit mehr 
Lärm/Geräuschimmissionen rechnen.  
 
Es werden die Dieselstapler (102 Schallleistungspegel in dB(A) vom Bestandsbetrieb zur Erweiterung 
fahren und wieder zurück, beim Be- und beim Entladen und zur Vorbereitung der nächsten Verladung. 
Diese Tätigkeiten werden mit 10 Verladungen und 10 Fahrten von Diesel-Staplern und mit einer max. 
Dauer von 2,5 Stunden täglich angegeben – pro Stapler!!  Durch die sehr große Erweiterung des 
Geländes werden sicherlich mehr Stapler in Zukunft fahren.  
 
Dieser Weg ist im neuen Bereich (Erweiterung) nur durch die kleine neue Halle mit Bau-
Schalldämmung geschützt. Das daneben liegende Mulden-Rigolen-System lässt den gesamten Lärm 
ohne Isolierung passieren. Genauso wie der Weg von der Erweiterung des Geländes zum 
Bestandsbetrieb, dort ist aus unserer Sicht kein Schallschutz bisher vorgesehen. Wie wird sich dort 
der Schalllärmpegel ausbreiten? 
 
Aufgrund der Nähe des WR (reines Wohngebiet) bitten wir um Einhaltung der Betriebszeiten von 7.00 
– 17.00 Uhr. 
 

Entwässerung 
 
Bezugnehmend auf die Ausarbeitung der Oberflächenentwässerung bitten wir um die Messdaten zur 
Bohrung VS1. 
 
Für die Erweiterung des Geländes liegt eine Planung der Oberflächenentwässerung vor. Es besteht ja 
ein erheblicher Höhenunterschied zwischen dem neuen und alten Betriebsgelände, welche die 
Staplerfahrer nutzen, um die Ware zu transportieren. Wo wird das Wasser abgeleitet? 
 
Im Zuge der Erweiterung bitten wir auch das Bestandsgelände bezüglich der 
Oberflächenentwässerung zu prüfen, da bei Starkregen sehr viel Wasser vom Werksgelände auf die 
Straße „Am Klinkenberger Hof“ läuft und mindestens 1 x Jahr weiter in unsere Einfahrt.  
 

Allgemeines 
 
Wie wird die Abtrennung vom Bauer-Holz Gewerbegebiet entlang der Grenze (zum Flurstück 4829) 
zum Wohngebiet „Am Klinkenberger Hof“ aussehen. 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Brandschutz 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Für die Erweiterung des Betriebs wurde bereits ein Brandschutzkonzept erarbeitet. Dies war 
Gegenstand der Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens wird 
ein Brandschutzkonzept für den gesamten Betriebsbereich der Firma Holz-Bauer vorgelegt. 
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Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
 
Lärm 
 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.  
 
Im Lärmgutachten wurde der IO3 (Am Klingenberger Hof 19) untersucht. Dort wird der Richtwert der 
TA Lärm für Reine Wohngebiete (WR) am Tag eingehalten. Zum Nachtzeitraum findet keine Nutzung 
statt. Da das Grundstück des Einwenders weiter von den Emissionsorten entfernt liegt als der IO3, ist 
ein weiteres Lärmgutachten nicht erforderlich, da aufgrund der größeren Entfernung davon 
auszugehen ist, dass auch auf dem Grundstück des Einwenders die o.g. Richtwerte ebenfalls 
eingehalten werden. 
Die Angaben zu den Stapler-Bewegungen beruhen auf den Annahmen des Vorhabenträgers und 
erscheinen auch für die Betriebserweiterung plausibel. 
Laut dem vorliegenden Lärmgutachten sind keine gesonderten Lärmschutzwände erforderlich. Zur 
Lärmabschirmung dient die kleine Halle, die in Richtung des Einwenders ausgerichtet ist. 
Das Lärmgutachten geht von Betriebszeiten von 6 Uhr bis 20 Uhr aus. Die Richtwerte der TA-Lärm für 
den Tagzeitraum in einem Reinen Wohngebiet (WR) können eingehalten werden. Sie werden im 
Durchführungsvertrag festgeschrieben. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf 
 
Entwässerung 
 
Die Anregung wird teilweise berücksichtigt.  
 
Die Ergebnisse der Bohrungen sind im Entwässerungskonzept als Anlagen enthalten. Die Unterlagen 
waren Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB.  
Entgegen der ursprünglichen Planung, dass auf der Erweiterungsfläche anfallende 
Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu versickern, wird das Niederschlagswasser dem 
vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am Klinkenberger Hof“ zugeleitet. 
Die konkrete Entwässerungsplanung und ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 werden im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens vorgelegt. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf 
 
Allgemeines 
 
Kenntnisnahme 
Die Einfriedung des Erweiterungsgeländes wird laut den festgesetzten, örtlichen Bauvorschriften aus 
einem max. 2 m hohen Stabgitterzaun bestehen. 
 
 
 
4. Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
4.1 Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein- Sieg- Erft 

mit Schreiben vom 01.07.2024 
 
Von der Planung ist „Wald" i.S.d. des § 2 BWaldG und § 1 LFoG NRW direkt betroffen, hier in der 
Gemarkung Wolsdorf, Flur 2, Flurstück 4828, so dass ich in bisherigen Stellungnahmen Bedenken 
gegenüber der Planung geltend gemacht habe.  
 
Für die Nutzungsänderung der Waldparzelle ist eine Ersatzaufforstung im Flächenverhältnis 1 zu 1 in 
Höhe von 1,02 Hektar in der Gemeinde Overath, Gemarkung Heiliger, Flur 21, Flurstück 148 
vorgesehen. Die Sicherung dieser Kompensationsverpflichtung erfolgt laut Planbegründung zum 
Entwurf unter den Punkten 5 „Planungskonzept" und 7 „Durchführung" zunächst zwischen dem 
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Eigentümer der Fläche und dem Vorhabenträger und dann im Durchführungsvertrag zwischen der 
Kreisstadt Siegburg und dem Vorhabenträger bis zum Satzungsbeschluss. lch bitte an dieser SteIle 
um Überprüfung, ob die vorgenannte Vorgehensweise als Nebenbestimmungen in die textlichen 
Festsetzungen zu übernehmen sind, um eine rechtliche Verbindlichkeit zu entfalten. 
 
Die Details der Umsetzung sind im Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag auf den Seiten 35 bis 
37 beschrieben und mit mir abgestimmt.  
 
Unter der Voraussetzung der rechtlichen Verbindlichkeit zur Leistung der Ersatzaufforstung sind 
meine forstfachlichen und forstrechtlichen Bedenken ausgeräumt 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
Durch die Verankerung des externen Ausgleichs im Durchführungsvertrag zwischen der Kreisstadt 
Siegburg und dem Vorhabenträger wird die Umsetzung der Maßnahme rechtsverbindlich gesichert. 
 
Das Thema Waldumwandlung wird in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und 
der Begründung zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes behandelt. 
 
 
 
4.2 Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 04.07.2024 
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf folgendes hin: Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der Telekom - z. 
B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie Ihre Vermögensinteressen - 
sind nicht betroffen.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 
Über gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Sicherung, Veränderung oder Verlegung unserer 
Anlagen können wir erst Angaben machen, wenn uns die endgültigen Ausbaupläne mit Erläuterung 
vorliegen.  
 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: In allen Straßen bzw. 
Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 
0,50 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der 
Telekom nicht behindert werden.  
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen ist die Verlegung zusätzlicher 
Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, müssen hierfür bereits ausgebaute Straßen 
wieder aufgebrochen werden.  
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leistungsträger ist es notwendig, dass uns Beginn 
und Ablauf der Erschließungsanlagen im Bebauungsplangebiet der Deutsche Telekom Technik 
GmbH, TI NL West, PTI 22 sofrüh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden an: Deutsche Telekom Technik GmbH T NL West, PTI 22 Innere Kanalstr. 98 
50672 Köln  
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Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des 
Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme 
Der Ausbau von Telekom-Leitungen im Plangebiet ist nicht erforderlich, da es sich nur um Lagerhallen 
handelt.  
 
 
 
4.3 Stadtwerke Bonn mit E- Mail vom 22.07.2024 
 
Namens und im Auftrag der Bonn Netz GmbH, der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg 
GmbH und der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH teilen wir mit, dass keine Bedenken bestehen.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Bereich zum Liniennetz des Rhein-Sieg-Kreises gehört. Mit 
der Verkehrsleistung im Plangebiet ist die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG) betraut, 
deren Beteiligung wir hier empfehlen möchten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme 
 
Die RSVG wurde beteiligt, hat aber keine Stellungnahme abgegeben. Daher wird davon 
ausgegangen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
4.4 Landesbetrieb Straßenbau NRW mit E- Mail vom 25.06.2024 
 
Die Belange des Landesstraßenbaubetriebes Straßen.NRW werden durch die Bauleitplanung nicht 
berührt. Eine weitere Beteiligung im Verfahren ist nicht notwendig. 
  
Durch die räumliche Nähe zur Bundesautobahn BAB 3 empfehle ich die Einbeziehung der Autobahn 
des Bundes GmbH bzw. des Fernstraßenbundesamtes in das Verfahren. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes sowie das Fernstraßenbundesamt wurden beteiligt.  
 
Auf die Stellungnahme unter Nr. 2.6 wird verwiesen. 
 
 
 
4.5 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 – Luftverkehr  mit E- Mail vom 30.07.2024 
 
Das Plangebiet liegt unter dem Bauschutzbereich des Flughafens Köln/Bonn, Anflugsektor der Pisten 
32L/R, welcher hier ab einer Höhe von ca. 155 m über NHN betroffen wäre. Aufgrund der geplanten 
Bebauungshöhen bestehen aus Sicht des Bauschutzbereichs grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Planung.  
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Kräne und ähnliche Baugeräte, die an der Baustelle zum Einsatz kommen sollen, sind ebenfalls von 
den Bestimmungen des Bauschutzbereichs betroffen und bedürfen ab einer Höhe von 155 m über 
NHN meiner luftrechtlichen Genehmigung. Daher bitte ich den Bauschutzbereich nachrichtlich in den 
Bebauungsplan zu übernehmen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Es wird eine nachrichtliche Übernahme zum Bauschutzbereich des Flughafens Köln/Bonn in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen, dass Kräne und ähnliche Baugeräte ab einer 
Höhe von 155 m über NHN der luftrechtlichen Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf 
bedürfen.  
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
4.6 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser mit E-Mail vom 02.08.2024 
 
Das Plangebiet entwässert im Trennsystem. Ausreichend dimensionierte Schmutz- und 
Regenwasserkanäle sind vorhanden. 
  
Es besteht Anschluss- und Benutzungszwang für das auf dem Plangebiet anfallende Schmutz- und 
Niederschlagswasser. Einem Verbleib des gesamten Niederschlagswassers innerhalb des 
Plangebietes, kann daher nicht zugestimmt werden. Hierzu haben auch bereits Gespräche mit dem 
Vorhabenträger stattgefunden.  
Die konkrete Entwässerungsplanung ist im Bauantragsverfahren mit den Stadtbetrieben Siegburg, 
Fachbereich Abwasser, abzustimmen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, soll, neben der abgestimmten 
Entwässerungsplanung, ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 vorliegen. 
  
Für den Anschluss an das öffentliche Abwassernetz, wird ein einmalig zu zahlender 
Kanalanschlussbeitrag fällig. 
  
Dachflächen sind nach Möglichkeit zu begrünen. Die Versiegelung von Flächen soll auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt.  
 
Das Niederschlagswasser wird dem vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Am 
Klinkenberger Hof“ zugeleitet. Die ursprünglich geplanten Versickerungsanlagen entfallen. Die 
Planbegründung wird entsprechend geändert. 
Die konkrete Entwässerungsplanung und ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 werden im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens vorgelegt. 
 
Das Flachdach der kleinen Halle soll extensiv begrünt werden. Dies wird im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan vorgegeben.  
Die Versiegelung des Plangebietes wird auf das Maß beschränkt, die für die Umsetzung der Planung 
laut dem Vorhaben- und Erschließungsplan erforderlich ist. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
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4.7 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung  

mit Schreiben vom 09.08.2024 
 
 
Zu o. g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Anpassung an den Klimawandel (Starkregen) 
 
Bereits in der Stellungnahme im Beteiligungsverfahren gem. § 4 (1) BauGB wurde darauf 
hingewiesen, dass der Planbereich bei Starkregen teilweise überflutet werden kann und es auch 
außerhalb des Plangebietes an der Ostseite der Autobahnböschung zu Überflutungen in Höhe von 1 
m und mehr kommen kann, die nicht verstärkt werden sollten. Die vorgelegten Planunterlagen 
enthalten keine expliziten Aussagen zur Starkregenvorsorge und es fehlen die mit der vorgenannten 
Stellungnahme angeregten Hinweise. Daher wird angeregt, in die textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan unter Hinweise sowie in die Planbegründung zum Entwurf unter „6.9 Hinweise“ 
Nachfolgendes aufzunehmen: 
 

Für die zu erwartenden Starkregenüberflutungen im Planbereich und im benachbarten Bereich 
an der Ostseite der Autobahnböschung ist Vorsorge vor nachteiligen Folgen eines 
Starkregenereignisses zu treffen. Für das Plangebiet ist ein Überflutungsnachweis vorzulegen. 

 
 
Grundwasserschutz 
 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit den beiden im Plangebiet vorhandenen 
Grundwassermessstellen wird nochmals angeregt, in den textlichen Festsetzungen einen 
entsprechenden Hinweis (vgl. Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises vom 26.04.2023) aufzunehmen.  
 
Es ist darauf zu achten, dass die bestehenden Grundwassermessstellen nicht beeinträchtigt werden. 
Im Falle einer Beeinträchtigung ist der jeweilige Betreiber zu beteiligen.  
 
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  
 
Bei der Biotopbewertung nach Frölich/Sporbeck ist immer auch ein Vollkommenheitswert (bei Bestand 
und Planung) zu berücksichtigen. Der Vollkommenheitswert im Bestand wird von hier mit 2 
eingeschätzt. Der Vollkommenheitswert beim Zielbiotop wird von hier mit 1 angenommen. Dies gilt 
nicht, wenn der Biotoptyp aus dem Ausgangszustand erhalten bleibt und im Planungszustand wieder 
eingerechnet wird – hier betrifft dies den Biotoptyp AX22. 
 
Der Vollkommenheitswert soll auch bei der Bilanzierung der externen Ausgleichsfläche berücksichtigt 
werden.  
 
Der Rhein-Sieg-Kreis hält für eine extensive Dachbegrünung (Substrataufbau i.d.R. 8- 12 cm) einen 
Wert von 3 Biotopwertpunkten nach Frölich/Sporbeck für angemessen. Bei einer Belegung der 
begrünten Dachflächen mit Photovoltaik-Modulen ist die Fläche von der Bilanzierung abzuziehen, die 
mit Modulen belegt ist.  
 
Die Plandarstellung in Text und Karte der Versickerungsanlage über ein Mulden-Rigolen-System lässt 
nicht erkennen, dass ein dauerhaftes Gewässer entstehen wird. Vielmehr ist von einem technischen, 
wasserbaulichen, begrünten Bauwerk auszugehen, welches nur bei stärkeren Regenereignissen mit 
Wasser bespannt ist. Hierfür ist ein anderer Biotopwert als FX1 „urbane, stehende Gewässer mit 
unverbauten Ufern“ anzunehmen und an die Planung anzupassen. Es wird gebeten, die Bilanzierung 
entsprechend anzupassen.  
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Die externe Ausgleichsfläche sowie die auf ihnen durchzuführenden Maßnahmen sollen nach Art und 
Umfang in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes oder in der Begründung hinreichend 
konkret beschrieben werden. Um eine Zuordnung der Fläche/n als Bestandteil des Bebauungsplanes 
zu ermöglichen, ist die Darstellung in einer Karte/Abbildung und die Angabe der Katasterbezeichnung 
erforderlich. 
 
 
Hinweis zu Kompensationskataster bzw. Ökokonto  
 
Es wird darum gebeten, dem Rhein-Sieg-Kreis zwecks Fortführung des 
Kompensationsflächenkatasters sowie der Fortschreibung des Ökokontos nach Satzungsbeschluss 
eine Mitteilung über die verbindlich festgesetzten oder vertraglich geregelten Ausgleichsmaßnahmen 
(auch Artenschutz) zukommen zu lassen. Es wird gebeten, hierfür das entsprechende Formblatt der 
Unteren Naturschutzbehörde zu verwenden. Auf § 34 (1) LNatSchG wird verwiesen. 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Anpassung an den Klimawandel (Starkregen)  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
Grundwasserschutz 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  
 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
 
Die Bilanzierung wird entsprechend angepasst. 
 
Eine Festsetzung des externen Ausgleichs scheidet aus, da sich eine Festsetzung auf das 
Gemeindegebiet der Plangeberin beziehen muss. Da es sich um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt, wird die Sicherung der externen Ausgleichsmaßnahmen über den 
Durchführungsvertrag vollzogen. Der § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB bildet hierfür die geeignete 
Rechtsgrundlage.  
 
In der Begründung / im Umweltbericht wird die Maßnahme auf Grundlage des 
landschaftspflegerischen Fachbeitrages weiter konkretisiert und die Lage der externen 
Ausgleichsfläche in einem Übersichtsplan dargestellt. 
 
 



 
 

28 
 

 
 
Hinweis zu Kompensationskataster bzw. Ökokonto  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Nach Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird dem Rhein-Sieg-Kreis das 
gewünschte Formblatt übermittelt. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
 
 
 


